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Aufenthaltsrecht; 
Niedersächsische Anwendungshinweise zu den Bleiberechtsregelungen gem. §§ 25a und 25b 
Aufenthaltsgesetz 
 
 
 
Anliegende Erlasse zur Anwendung der §§ 25a und b AufenthG übersende ich mit der Bitte um 
Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
Meinen Erlass vom 21.10.2015 (Az.: 61.44-12230/1-8 (§25b)) - der auch Hinweise zum Umgang mit 
strafrechtlichen Verstößen im Anwendungsbereich des § 25b AufenthG enthielt - sowie meinen Er-
lass vom 27.09.2016 (Az.: 14.21 – 12230/1 - 8 (§ 25 b)) zur Anrechnung von Aufenthaltszeiten im 
Anwendungsbereich des § 25b AufenthG hebe ich hiermit auf. 
 
Meine Vorläufige Niedersächsische Verwaltungsvorschrift zur Anwendung des § 25a des Aufent-
haltsgesetzes - Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport 
– Az.: 42.12-12230.1- 8 (§25a) – vom 07. Juli 2011 – bitte ich hiermit als gegenstandslos zu betrach-
ten. 
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Klarstellend weise ich darauf hin, dass für die Ausländerbehörden in Niedersachsen im Anwendungs-
bereich der §§ 25a und b AufenthG ausschließlich die niedersächsischen Anwendungshinweise gel-
ten.  
 
Die Erlasse werden in Kürze auch auf meiner Homepage veröffentlicht. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. 
 
Andrea Opitz 


